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Verordnung zur Einführung der Rheinschiffspersonalverordnung (Rheinschiffspersonaleinführungsverordnung - RheinSchPersEV)

	Hinweis:	Änderung durch Art. 1 Nr. 2 iVm Anlage 6 V v. 16.5.2023 II Nr. 141 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
	 	Änderung durch Art. 2 V v. 22.11.2023 II Nr. 321 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
	 	Änderung durch Art. 2 V v. 17.12.2024 II Nr. 508 mWv 1.1.2025 noch nicht berücksichtigt
	 	Änderung durch Art. 3 V v. 5.8.2025 II Nr. 216 ist berücksichtigt
	 	Änderung durch Art. 4 V v. 17.12.2025 I Nr. 381 mWv 31.12.2025 noch nicht berücksichtigt






Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 14.4.2023 +++)

 
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 5.4.2023 II Nr. 105 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen. Sie tritt gem. Art. 8 dieser V am 14.4.2023 in Kraft.





§ 1
Inkraftsetzung

(1) Folgende von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt im schriftlichen Verfahren gefassten Beschlüsse werden hiermit auf dem Rhein in Kraft gesetzt:	1.
	Beschluss vom 8. November 2022 (PRE (22) 40 rev. 2; STF (22) 60 intern; 2022-II-9) über die Annahme der Rheinschiffspersonalverordnung;


	2.
	Beschluss vom 25. November 2022 (RP (22) 67; 2022-II-14) des Polizeiausschusses der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt über die Änderung der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (Anlage zu Artikel 1 der Verordnung zur Einführung der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung vom 19. Dezember 1994 (BGBl. 1994 II S. 3816, Anlageband)), die zuletzt durch Beschluss vom 9. Dezember 2021 (Anlage 2 zu Artikel 1 Satz 1 der Verordnung vom 10. August 2022 (BGBl. 2022 II S. 444, 446)) geändert worden ist.



(2) Im Anlageband1  zu dieser Verordnung werden veröffentlicht	1.
	der Beschluss nach Absatz 1 Nummer 1 als Anlage 1,


	2.
	der Beschluss nach Absatz 1 Nummer 2 als Anlage 2.



___________

	1 
	Die Anlagen werden als Anlageband zu dieser Ausgabe des Bundesgesetzblattes ausgegeben.






§ 2
Anwendung der Binnenschiffspersonalverordnung

Soweit die Rheinschiffspersonalverordnung und die Dienstanweisungen zur Rheinschiffspersonalverordnung sowie diese Verordnung keine eigenen Regeln enthalten, gelten die Vorschriften der Binnenschiffspersonalverordnung vom 26. November 2021 (BGBl. I S. 4982, 5204), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 5. April 2023 (BGBl. 2023 II Nr. 105) geändert worden ist, und der aufgrund der genannten Verordnung ergangenen Rechtsverordnungen entsprechend.






§ 3
Ausnahmen von der Patentpflicht

Zur Führung von Fahrzeugen im Sinne des § 11.01 Nummer 4 der Rheinschiffspersonalverordnung ist ein Befähigungszeugnis für Schiffsführer nach der Rheinschiffspersonalverordnung nicht erforderlich. Das erforderliche Befähigungszeugnis bestimmt sich nach der Binnenschiffspersonalverordnung oder der Sportbootführerscheinverordnung vom 3. Mai 2017 (BGBl. I S. 1016, 4043), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 5. April 2023 (BGBl. 2023 II Nr. 105) geändert worden ist.






§ 4
Zuständige Behörden

(1) Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt wird ermächtigt, zur Umsetzung einer Anordnung vorübergehender Art der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt nach § 1.03 der Rheinschiffspersonalverordnung durch Rechtsverordnung in dringenden Fällen oder zu Versuchszwecken eine von der Rheinschiffspersonalverordnung abweichende Regelung vorübergehend bis zur Dauer von drei Jahren zu treffen.
(2) Zuständige Behörde für die Durchführung der Rheinschiffspersonalverordnung ist die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, sofern in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist.
(3) Zuständige Behörden im Sinne des § 1.04 der Rheinschiffspersonalverordnung sind die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie die ihr nachgeordneten Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 4.01 Nummer 2 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung für das Verlangen weiterer Zeugnisse ist jedes Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, sofern es sich um die Tauglichkeit von Besatzungsmitgliedern auf Einstiegsebene oder Betriebsebene oder um Maschinenpersonal handelt.
(5) Zuständige Behörden im Sinne des § 5.01 Nummer 2 und 3 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Erteilung von Schifferdienstbüchern und die allgemeinen Angaben und Kontrollvermerke sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(6) Zuständige Behörde im Sinne des § 6.01 Nummer 1, 3, 4 und 5 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Zulassung von Ausbildungsprogrammen, deren Widerruf oder Aussetzung, für die Information der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und für die Entgegennahme der Unterlagen ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
(7) Zuständige Behörden für die Durchführung der behördlichen Befähigungsprüfung im Sinne des § 7.03 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung sind, für die Betriebsebene, die nach § 71 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, zuständigen Stellen, die die Abschlussprüfung nach der Binnenschifferausbildungsverordnung abnehmen, soweit diese nach § 3a Absatz 2 Satz 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes gegenüber der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in die Aufgabenübertragung eingewilligt haben.
(8) Zuständige Behörden im Sinne des § 8.01 Nummer 1, 4 und 5 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Aussetzung von Befähigungszeugnissen von Besatzungsmitgliedern auf Einstiegsebene oder Betriebsebene, von Maschinenpersonal oder von Sachkundigen für die Fahrgastschifffahrt oder von Sachkundigen für LNG und für die Hinterlegung, Unterrichtung und Verwahrung sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(9) Zuständige Behörden im Sinne des § 8.01 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Vorlage von Tauglichkeitsnachweisen sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, sofern es sich um Besatzungsmitglieder auf Einstiegsebene oder Betriebsebene oder um Maschinenpersonal handelt.
(10) Zuständige Behörden im Sinne des § 8.02 Nummer 7 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Mitteilung sind auch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(11) Zuständige Behörden im Sinne des § 8.03 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Anordnung der vorläufigen Sicherstellung sind, nach Maßgabe der nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes geschlossenen Vereinbarungen mit den Ländern, auch die Polizeikräfte der Länder.
(12) Die Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg ist zuständige Behörde für den Entzug der von ihr vor dem 1. Januar 2003 ausgestellten Radarpatente.
(13) Zuständige Behörden für die Erteilung und die Verlängerung eines Befähigungszeugnisses für Sachkundige für LNG im Sinne des § 15.02 Nummer 2 und des § 15.06 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(14) Zuständige Behörden im Sinne des § 16.10 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Ausstellung und die Verlängerung von Befähigungszeugnissen für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(15) Zuständige Behörden im Sinne des § 18.04 Nummer 2 Satz 1 und 4 der Rheinschiffspersonalverordnung für die Ausgabe der nachfolgenden Bordbücher und die Kennzeichnung sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(16) Zuständige Behörden im Sinne des § 20.01 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung für den Umtausch von Schifferdienstbüchern sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(17) Zuständig für den Umtausch der Bordbücher nach § 20.02 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
(18) Zuständige Behörden im Sinne des § 20.10 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung für den Umtausch in ein Befähigungszeugnis für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt oder für Sachkundige für LNG sind die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.






§ 5
Zuständigkeit für die Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen

(1) Tauglichkeitsnachweise im Sinne von § 4.01 Nummer 2 und 3, § 4.02, § 7.01 Nummer 2, § 8.01 Nummer 2 und § 12.04 Nummer 2 Buchstabe b der Rheinschiffspersonalverordnung müssen von einem Arzt oder einer Ärztin, der oder die von der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation zugelassen worden ist, ausgestellt sein.
(2) Dem Nachweis nach Absatz 1 ist gleichgestellt ein Tauglichkeitsnachweis nach Maßgabe der Bestimmungen der Rheinschiffspersonalverordnung, der ausgestellt worden ist von einem Arzt oder einer Ärztin, der oder die hierzu von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt anerkannt worden ist.






§ 6
Befähigungszeugnisse

(1) Zum Führen von Fahrzeugen im Sinne des § 11.01 Nummer 3 der Rheinschiffspersonalverordnung ist im Falle des § 13 Absatz 1 der Binnenschiffspersonalverordnung ein amtlicher Berechtigungsschein ausreichend.
(2) Ein Befähigungszeugnis zum Führen von Behördenfahrzeugen oder Feuerlöschbooten aufgrund einer Befähigungsprüfung einer nach Landesrecht zuständigen Behörde für Beschäftigte von Behörden eines Landes oder seiner Gemeinden oder Gemeindeverbände steht einem Behördenpatent nach § 11.02 Buchstabe c der Rheinschiffspersonalverordnung gleich, soweit die Befähigungsprüfung der nach Landesrecht zuständigen Behörde den Anforderungen an die Befähigungsprüfung nach § 12.03 Nummer 3 in Verbindung mit Anlage 2 der Rheinschiffspersonalverordnung entspricht. Dies wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr festgestellt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den amtlichen Berechtigungsschein.
(3) Bescheinigungen der Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg über bestandene Prüfungen zum Erwerb des Radarpatentes gelten, in Verbindung mit einem amtlichen Berechtigungsschein oder einem Behördenpatent, als besondere Berechtigung für Radar im Sinne des § 13.02 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung.
(4) Befähigungszeugnisse für Sachkundige für LNG im Sinne des § 15.02 Nummer 1 und Befähigungszeugnisse für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt im Sinne des § 16.10 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung werden bei erstmaliger Erteilung oder bei Verlängerung im elektronischen Format ausgestellt.
(5) Behördliche Bescheinigungen über die Befähigung als Ersthelfer oder als atemschutzgerättragende Personen im Sinne des § 16.10 Nummer 2 Satz 1 und Nummer 3 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung werden nicht ausgestellt oder verlängert; es genügen die Schulungsnachweise.
(6) Als gleichwertig anerkannt im Sinne des § 11.01 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung ist 	1.
	für ein Sportpatent: ein Sportschifferzeugnis nach § 15 Absatz 3 der Binnenschiffspersonalverordnung,

	2.
	für das Behördenpatent: ein Behördenschifferzeugnis nach § 15 Absatz 4 der Binnenschiffspersonalverordnung.









§ 7
Ausbildungsprogramme, Lehrgänge, Prüfungen

(1) Ausbildungsprogramme im Sinne des § 10.01 Nummer 2 Buchstabe b der Rheinschiffspersonalverordnung sind die nach § 55 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 oder Absatz 2 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassenen Ausbildungsprogramme oder die nach § 55 Absatz 3 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassenen Weiterbildungsprogramme für die Betriebsebene.
(2) Ausbildungsprogramm im Sinne des § 10.01 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb der Rheinschiffspersonalverordnung ist das nach § 55 Absatz 1 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Ausbildungsprogramm.
(3) Ausbildungsprogramm im Sinne des § 10.01 Nummer 3 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa der Rheinschiffspersonalverordnung ist das nach § 55 Absatz 3 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Weiterbildungsprogramm für die Betriebsebene.
(4) Ausbildungsprogramm im Sinne des § 10.01 Nummer 4 Buchstabe b der Rheinschiffspersonalverordnung ist das nach § 55 Absatz 1 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Ausbildungsprogramm.
(5) Ausbildungsprogramm im Sinne des § 10.01 Nummer 5 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa der Rheinschiffspersonalverordnung ist das nach § 55 Absatz 1 oder Absatz 2 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Ausbildungsprogramm.
(6) Ausbildungsprogramm im Sinne des § 12.01 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb der Rheinschiffspersonalverordnung ist das nach § 55 Absatz 2 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Ausbildungsprogramm.
(7) Basislehrgang für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt im Sinne des § 16.02 Satz 2 Buchstabe a der Rheinschiffspersonalverordnung ist auch das durch § 55 Absatz 1 Nummer 1 der Binnenschiffspersonalverordnung zugelassene Ausbildungsprogramm mit dem Schwerpunkt Personenschifffahrt.
(8) Die Prüfung für die besondere Berechtigung für das Befahren der Abschnitte des Rheins mit besonderen Risiken im Sinne des § 13.03 Nummer 5 in Verbindung mit der Anlage 5 der Rheinschiffspersonalverordnung besteht aus Antwort-Wahl-Aufgaben, sofern sich aus der Prüfungsordnung nach § 76 der Binnenschiffspersonalverordnung nichts anderes ergibt.






§ 8
Pflichten der Eigentümer, Ausrüster, Schiffsführer und Besatzungsmitglieder

(1) Der Eigentümer, der Ausrüster und der Schiffsführer haben dafür zu sorgen, dass	1.
	die für die jeweilige Betriebsform und Einsatzzeit des Fahrzeugs nach § 17.01 Nummer 1 Satz 2, § 19.02 Nummer 1, § 19.03 Nummer 1, § 19.04 Nummer 1 bis 4, § 19.05 Nummer 1 und 2 Satz 1, § 19.06 Nummer 1, § 19.07 Nummer 1, § 19.08 Satz 2 und § 19.09 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgeschriebene Besatzung während der Fahrt ständig an Bord ist,

	2.
	das für Tagesausflugsschiffe und Kabinenschiffe nach § 17.01 Nummer 1 Satz 2, § 16.11 Nummer 1 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung jeweils vorgeschriebene Sicherheitspersonal während der Fahrt und beim Stillliegen ständig an Bord verfügbar ist sowie der nach § 16.13 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgeschriebene Kontrollgang nachts stündlich durchgeführt wird,

	3.
	ungültig gezeichnete Bordbücher und die Aufzeichnungen der Fahrtenschreiber nach § 18.04 Nummer 3 und 5 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung sowie die Ölkontrollbücher nach § 15.05 Nummer 1 der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung zur Wahrung des Datenschutzes nach 15 Monaten vernichtet werden.



(2) Der Eigentümer, der Ausrüster und der Schiffsführer dürfen nicht anordnen oder zulassen, dass	1.
	ein Mitglied der Besatzung eingesetzt wird, dessen für die auszuübende Funktion vorgeschriebene Befähigung nicht nach Maßgabe des § 3.02 Nummer 1 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung nachgewiesen ist,

	2.
	auf einem Fahrzeug, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, ein Mitglied der Besatzung am Bunkervorgang beteiligt wird, obwohl es nicht als Sachkundiger für Flüssigerdgas gemäß § 15.01 der Rheinschiffspersonalverordnung qualifiziert ist,

	3.
	die für die jeweilige Betriebsform festgesetzte Einsatzzeit eines Fahrzeugs nach § 18.01 Nummer 1 und 3 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung nicht eingehalten oder die Fahrt nicht entsprechend eingestellt wird,

	4.
	ein Mitglied der Besatzung entgegen § 18.02 Nummer 5 erster Halbsatz der Rheinschiffspersonalverordnung während seiner Mindestruhezeit eingesetzt wird,

	5.
	nach § 18.03 Nummer 2 bis 5 der Rheinschiffspersonalverordnung die Betriebsform gewechselt wird, obwohl vorher ein Austausch der Besatzung nicht stattgefunden hat, die jeweiligen Ruhezeiten nicht eingehalten wurden oder der Nachweis über die Einhaltung der sechs- oder achtstündigen Ruhezeit nach § 18.03 Nummer 7 der Rheinschiffspersonalverordnung nicht geführt wird.



(3) Der Eigentümer und der Ausrüster dürfen nicht anordnen oder zulassen, dass ein Fahrzeug geführt wird, obwohl die Gültigkeit des hierfür vorgeschriebenen Rheinpatentes nach § 8.01 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung ausgesetzt wurde.
(4) Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen, dass	1.
	die Risikominderungsmaßnahmen und Beschränkungen nach § 4.01 Nummer 3 der Rheinschiffspersonalverordnung eingehalten werden,

	2.
	die Eintragungen im Schifferdienstbuch nach § 5.01 Nummer 6 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgenommen werden,

	3.
	das Befähigungszeugnis vor Beginn der Aussetzungsfrist nach § 8.01 Nummer 5 der Rheinschiffspersonalverordnung zur amtlichen Verwahrung vorgelegt wird,

	4.
	(weggefallen)

	5.
	(weggefallen)

	6.
	das Bordbuch nach § 18.04 Nummer 1 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung entsprechend der darin enthaltenen Anleitung geführt wird,

	7.
	das ungültig gezeichnete Bordbuch und die Aufzeichnungen der Fahrtenschreiber nach § 18.04 Nummer 3 und 5 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung sechs Monate nach der letzten Eintragung oder Aufzeichnung an Bord aufbewahrt werden,

	8.
	die in § 18.04 Nummer 4 Satz 1 der Rheinschiffspersonalverordnung genannte Bescheinigung gemäß § 18.04 Nummer 4 Satz 2 der Rheinschiffspersonalverordnung an Bord mitgeführt oder vorgewiesen wird,

	9.
	bei einem Austausch oder einer Verstärkung der Besatzung dem Bordbuch eine der nach § 18.04 Nummer 6 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgeschriebenen Unterlagen beiliegt,

	10.
	die Eintragungen im Logbuch nach § 19.07 Nummer 2 Satz 5 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgenommen werden.



(5) Dem Schiffsführer ist es untersagt, auf dem Rhein ein Fahrzeug zu führen,	1.
	wenn die Gültigkeit des Befähigungszeugnisses nach § 8.01 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung ausgesetzt ist,

	2.
	ohne ein nach § 11.01 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgeschriebenes Befähigungszeugnis als Schiffsführer für die jeweilige Fahrzeugart und -größe zu besitzen,

	3.
	ohne eine nach § 13.01 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung erforderliche besondere Berechtigung zu besitzen,

	4.
	ohne die nach § 15.02 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung vorgeschriebene Befähigung für Sachkundige für LNG zu besitzen, sofern das Fahrzeug mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird.



(6) Jedes Mitglied der Besatzung muss jederzeit seine Befähigung nach § 15.02 Nummer 1 der Rheinschiffspersonalverordnung nachweisen können, wenn es auf einem Fahrzeug, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, am Bunkervorgang beteiligt ist.
(7) Der Sachkundige für Fahrgastschifffahrt hat gemäß § 16.12 Nummer 2 Satz 2 Buchstabe c der Rheinschiffspersonalverordnung die Fahrgäste auf Kabinenschiffen bei Antritt der Fahrt auf die Verhaltensmaßregeln und den Sicherheitsplan hinzuweisen.
(8) Der Inhaber eines Befähigungszeugnisses oder eines Schifferdienstbuches oder eines Bordbuches hat gemäß § 3.03 Satz 3 der Rheinschiffspersonalverordnung ein unbrauchbar gewordenes oder wieder aufgefundenes Befähigungszeugnis oder Schifferdienstbuch oder Bordbuch unverzüglich bei der ausstellenden Behörde abzuliefern oder es ihr zur Entwertung vorzulegen.






§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 7 Absatz 1 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig	1.
	entgegen § 8 Absatz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass die vorgeschriebene Besatzung an Bord ist,

	2.
	entgegen § 8 Absatz 1 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass das Sicherheitspersonal an Bord verfügbar ist oder der Kontrollgang durchgeführt wird,

	3.
	entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1 den Einsatz eines Mitglieds der Besatzung anordnet oder zulässt,

	4.
	entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 2 eine dort genannte Beteiligung eines Mitglieds der Besatzung anordnet oder zulässt,

	5.
	entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 3 eine Einsatzzeit anordnet oder zulässt oder eine Fahrt nicht einstellt,

	6.
	entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 4 anordnet oder zulässt, dass ein Mitglied der Besatzung eingesetzt wird,

	7.
	entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 5 den Wechsel einer Betriebsform anordnet oder zulässt,

	8.
	entgegen § 8 Absatz 3 die Führung eines Fahrzeugs anordnet oder zulässt,

	9.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Risikominderungsmaßnahme oder Beschränkung eingehalten wird,

	10.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 2 oder 10 nicht dafür sorgt, dass eine Eintragung vorgenommen wird,

	11.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass das Befähigungszeugnis vorgelegt wird,

	12.
	(weggefallen)

	13.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass ein Bordbuch geführt wird,

	14.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass ein Bordbuch oder eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens sechs Monate aufbewahrt wird,

	15.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Bescheinigung an Bord mitgeführt oder vorgewiesen wird,

	16.
	entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 9 nicht dafür sorgt, dass dem Bordbuch eine Unterlage beiliegt,

	17.
	entgegen § 8 Absatz 5 ein Fahrzeug führt oder

	18.
	entgegen § 8 Absatz 6 seine Befähigung nicht nachweisen kann.









§ 10
Übergangsbestimmungen für Tauglichkeitsuntersuchungen

Tauglichkeitsuntersuchungen können abweichend von § 5 Absatz 1 bis zum Ablauf des 17. Januar 2024 auch durchgeführt werden von	1.
	einem Arzt oder einer Ärztin des betriebsärztlichen Dienstes der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes oder der Verwaltung eines Landes oder


	2.
	einem Arzt oder einer Ärztin eines hafenärztlichen Dienstes.









§ 11
Übergangsbestimmung für Befähigungszeugnisse auf Grund von Prüfungen nach Landesrecht zuständiger Behörden

Befähigungszeugnisse im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 1 stehen bis zum 1. Mai 2025 auch ohne eine Feststellung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach § 6 Absatz 2 Satz 2 dem Behördenpatent gleich.






§ 12
Umtausch von Schifferdienstbüchern

(1) Beim Umtausch eines Schifferdienstbuches in ein Schifferdienstbuch nach der Rheinschiffspersonalverordnung nach § 20.01 Nummer 2 der Rheinschiffspersonalverordnung kann anstelle der bisherigen Befähigung eine höhere Befähigung eingetragen werden, wenn folgende Fahrzeit nachgewiesen wurde:	1.
	als Matrose bei 540 Tagen Fahrzeit, davon mindestens 180 Tage in der Binnenschifffahrt;


	2.
	als Bootsmann bei 900 Tagen Fahrzeit, davon mindestens 540 Tage in der Binnenschifffahrt;


	3.
	als Steuermann bei 1 080 Tagen Fahrzeit, davon mindestens 720 Tage in der Binnenschifffahrt, wenn zusätzlich ein Sprechfunkzeugnis nachgewiesen werden kann.



(2) Die Mindestdauer der Fahrzeiten nach Absatz 1 kann um höchstens 360 Tage Fahrzeit verkürzt werden, wenn die antragstellende Person Inhaber oder Inhaberin eines vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr anerkannten Zeugnisses über eine Fachausbildung auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt ist, die eine praktische Ausbildung im Führen von Schiffen umfasst. Die Verkürzung der Mindestdauer darf die Dauer der Fachausbildung nicht überschreiten.






§ 12a
Umschreibung von Behördenpatenten

Ein Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat bis zum Ablauf des 17. Januar 2032 ein Befähigungszeugnis als Matrose oder Matrosin auszustellen, wenn die antragstellende Person ein Behördenpatent, das vor dem 18. Januar 2022 ausgestellt worden ist, vorlegt und ihre Identität nachweist. Ein Tauglichkeitsnachweis ist nicht erforderlich, auch wenn die antragstellende Person das 60. Lebensjahr vollendet hat.






§ 13
Nichtanwendung von Vorschriften

Die Schiffspersonalverordnung-Rhein (Anlage 1 zu Artikel 1 Satz 1 Nummer 1 der Rheinschiffspersonaleinführungsverordnung vom 16. Dezember 2011 (BGBl. 2011 II S. 1300, Anlageband)), die zuletzt durch Beschluss der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt vom 2. und 3. Dezember 2020, Protokoll 22 (Anlage 4 zu Artikel 1 Nummer 2 Satz 1 der Verordnung vom 20. Mai 2021 (BGBl. 2021 II S. 442)) geändert worden ist, ist nicht mehr anzuwenden.






Anlage 1
(zu § 1 Absatz 2 Nummer 1)
Rheinschiffspersonalverordnung (RheinSchPersV)

(Fundstelle: BGBl 2023 II Anlageband zu Nr. 105)

(Text siehe: RheinSchPersV 2023)






Anlage 2
(zu § 1 Absatz 2 Nummer 2)
Änderungen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung

PDF-Dokument, Link zum Aufrauf unter www.gesetze-im-internet.de






bgbl2_2023_j0105_0047_ab1.pdf


Anlage 2 
(zu § 1 Absatz 2 Nummer 2) 


Änderungen der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung 
1. § 1.02 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkörper muss unter der Führung einer hierfür geeigneten Person stehen. Diese wird als 
„Schiffsführer“ bezeichnet. Ihre Eignung gilt als vorhanden, wenn sie ein nach der Rheinschiffspersonalverordnung zur 
Schiffsführung des jeweiligen Fahrzeuges gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer besitzt. Befährt der Schiffsführer einen 
in § 13.03 der Rheinschiffspersonalverordnung genannten Streckenabschnitt, muss er zudem die hierfür nach dieser Vorschrift 
erforderliche besondere Berechtigung besitzen. 


Sind nach der Rheinschiffspersonalverordnung mehrere Schiffsführer für das Fahrzeug vorgeschrieben, benötigt nur 
der Schiffsführer, unter dessen Führung das Fahrzeug steht, die besondere Berechtigung gemäß § 13.03 der 
Rheinschiffspersonalverordnung.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


2. § 1.03 Nummer 4 erster Satz wird wie folgt gefasst (betrifft nur die deutsche Fassung): 


„4. Die Fähigkeiten der diensttuenden Mitglieder der Mindestbesatzung nach der Rheinschiffspersonalverordnung und sonstiger 
Personen an Bord, die vorübergehend selbstständig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, dürfen 
nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


3. § 1.08 Nummer 3 wird wie folgt gefasst (betrifft nur die deutsche Fassung): 


„3. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einem Schiffsattest nach der 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung oder einem nach dieser Verordnung als gleichwertig anerkannten Zeugnis versehen ist, 
Bau und Ausrüstung des Fahrzeugs den Angaben des Attestes oder des Zeugnisses entsprechen, und Besatzung und Betrieb 
mit den Vorschriften der Rheinschiffspersonalverordnung übereinstimmen.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


4. § 1.09 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. Auf jedem in Fahrt befindlichen schnellen Schiff muss das Ruder von einer Person besetzt sein, die ein nach der 
Rheinschiffspersonalverordnung gültiges Befähigungszeugnis als Schiffsführer und die besondere Berechtigung für 
Radarfahrten sowie erforderlichenfalls eine besondere Berechtigung für das Befahren von Abschnitten des Rheins, die mit 
besonderen Risiken ausgewiesen wurden, besitzt. 


Eine zweite Person, die ebenfalls ein Befähigungszeugnis als Schiffsführer und die oben genannten erforderlichen besonderen 
Berechtigungen besitzt, muss sich im Steuerhaus befinden, ausgenommen beim An- und Ablegen sowie in den 
Schleusenvorhäfen und in den Schleusen.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


5. § 4.06 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Fahrzeuge dürfen nur dann Radar benutzen, wenn 


a) sie mit einem Radargerät und einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit des Fahrzeugs nach Artikel 7.06 
Nummer 1 ES-TRIN ausgerüstet sind. Das gilt auch für Inland ECDIS Geräte, die unter Verwendung von Inland ECDIS 
beim Steuern des Fahrzeuges mit überlagertem Radarbild betrieben werden können (Navigationsmodus). Die Geräte 
müssen in gutem Betriebszustand sein und einem von der zuständigen Behörde eines Rheinuferstaates oder Belgiens für 
den Rhein zugelassenen Baumuster entsprechen. Nicht frei fahrende Fähren brauchen jedoch nicht mit einem Gerät zur 
Anzeige der Wendegeschwindigkeit ausgerüstet zu sein; 


b) sich an Bord eine Person befindet, die eine nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung für 
Radarfahrten besitzt; bei guter Sicht kann jedoch Radar zu Übungszwecken verwendet werden, auch wenn sich eine solche 
Person nicht an Bord befindet.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


6. § 6.32 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Fahrzeuge dürfen nur mit Radar fahren, wenn sich eine Person, die ein nach der Rheinschiffspersonalverordnung gültiges 
Befähigungszeugnis als Schiffsführer sowie die besondere Berechtigung für Radarfahrten und erforderlichenfalls eine 
besondere Berechtigung für das Befahren von Abschnitten des Rheins die mit besonderen Risiken ausgewiesen wurden, 
besitzt, und eine zweite Person, die mit der Verwendung von Radar in der Schifffahrt vertraut ist, ständig im Steuerhaus 
aufhalten. 


Wenn im Schiffsattest vermerkt ist, dass das Fahrzeug über einen Radareinmannsteuerstand verfügt, muss sich die zweite 
Person nicht ständig im Steuerhaus aufhalten.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


7. § 7.08 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. Die einsatzfähige Wache wird durch ein Mitglied der Besatzung sichergestellt, das 


a) bei Fahrzeugen nach Nummer 1 Buchstabe a Inhaber eines Befähigungszeugnisses nach § 15.02 der 
Rheinschiffspersonalverordnung ist,
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b) bei Fahrzeugen nach Nummer 1 Buchstabe b Inhaber einer Sachkundebescheinigung nach § 14.01 der 
Rheinschiffspersonalverordnung ist.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


8. § 11.01 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. Ein Fahrzeug mit einer Länge über 110 m darf nur fahren, wenn sich an Bord eine Person befindet, die die nach der 
Rheinschiffspersonalverordnung gültige besondere Berechtigung für Radarfahrten besitzt.“ 


Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 


9. Anlage 13 wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 13 


Verzeichnis der mitzuführenden Urkunden und Sonstigen  
Unterlagen nach § 1.10 RheinSchPV 


In der Spalte „Rechtsgrundlage“ der nachfolgenden Tabelle wird auf die folgenden Vorschriften, Übereinkommen und 
Verwaltungsvereinbarungen verwiesen: 


– Rheinschiffspersonalverordnung (RheinSchPersV), 


– Rheinschiffsuntersuchungsordnung (RheinSchUO), 


– Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ES-TRIN), 


– Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN), 


– Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI), 


– Übereinkommen über die Eichung von Binnenschiffen, geschlossen am 15. Februar 1966 in Genf (Übereinkommen vom 
15. Februar 1966), 


– Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk. 


In der vorletzten Spalte der nachfolgenden Tabelle wird angegeben, ob die Aushändigung der an Bord mitzuführenden Urkunden 
und sonstigen Unterlagen auf einem elektronischen Träger autorisiert ist oder nicht. 


Die letzte Spalte „Elektronisches Format“ der nachfolgenden Tabelle präzisiert das elektronische Format, in dem Urkunden und 
sonstige Unterlagen in elektronischer Form ausgehändigt werden können. Das in der nachfolgenden Tabelle angegebene PDF-
Format entspricht dem in der internationalen Norm ISO 32000-1 : 2008 definierten Format. Das elektronische Format PDF/A in 
der folgenden Tabelle entspricht dem in der internationalen Norm ISO 19005-1 : 2005 festgelegten Format.“ 


 


   


1. Fahrzeuge 


1.1 das Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene RheinSchUO § 1.04 nicht zugelassen  
Urkunde oder ein als gleichwertig anerkanntes  
Zeugnis  


1.2 die Rheinschifffahrtszugehörigkeitsurkunde Beschluss zugelassen PDF-Format  
ZKR 2015-II-10  


1.3 der Eichschein des Fahrzeugs Übereinkommen vom nicht zugelassen  
15. Februar 1966  


2. Besatzung 


2.1.1a Das Befähigungszeugnis als Schiffsführer, RheinSchPersV § 3.02 zugelassen PDF/A-Format  
das gegebenenfalls die notwendigen  
besonderen Berechtigungen umfasst, und  
das nach der Rheinschiffspersonalverordnung  
gültig ist, mit Ausnahme des Sportpatents, des  
Behördenpatents oder des vorläufigen  
Rheinpatents  


2.1.1b Das Sportpatent, das Behördenpatent oder das RheinSchPersV § 3.02 nicht zugelassen  
vorläufige Rheinpatent (§ 12.08 für das  


vorläufige Rheinpatent)  


2.1.2 Für die anderen Mitglieder der Besatzung RheinSchPersV § 3.02 nicht zugelassen  
ein ordnungsgemäß ausgefülltes, gültiges  
Schifferdienstbuch, mit dem (den)  
entsprechenden Befähigungszeugnis(sen)


Kate -
gorie


Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen  
nach § 1.10 RheinSchPV Rechtsgrundlage


Elektronisch  
lesbare  


Textfassung von  
mitzuführenden  
Urkunden und  


sonstigen  
Unterlagen


Geeignetes  
elektronisches  


Format







   


2.2 das ordnungsgemäß ausgefüllte Bordbuch RheinSchPersV § 18.04 nicht zugelassen  
einschließlich der Bescheinigung nach Anlage 8  
der Rheinschiffspersonalverordnung oder einer  
Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr-  
beziehungsweise Ruhezeiten aus dem Bordbuch  
des Schiffes, auf dem die letzte Reise des  
Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat; auf  
Fahrzeugen, die über ein gemäß Anlage O  
zur Rheinschiffsuntersuchungsordnung auf  
dem Rhein anerkanntes Gemeinschaftszeugnis  
oder Unionszeugnis verfügen, kann statt des  
von einer zuständigen Behörde eines  
Rheinuferstaates oder Belgiens ausgestellten  
Bordbuches ein von einer zuständigen Behörde  
eines Drittstaates ausgestelltes und von der ZKR  
anerkanntes Bordbuch mitgeführt werden.  


2.3 die Bescheinigung über die Ausgabe der RheinSchPersV § 18.04 zugelassen PDF-Format  
Bordbücher  


2.4 die nach der Rheinschiffspersonalverordnung RheinSchPersV § 13.02 zugelassen PDF/A-Format  
gültige besondere Berechtigung für Radarfahrten  


2.5 ein Sprechfunkzeugnis für die Bedienung von Regionale Vereinbarung nicht zugelassen  
Schiffsfunkstellen über den  


Binnenschifffahrtsfunk  
Anhang 5  


2.6 die Befähigungszeugnisse für das RheinSchPersV Ausschließlich für PDF/A-Format  
Sicherheitspersonal auf Fahrgastschiffen § 16.01 ff Sachkundige für  


Fahrgastschifffahrt  
akzeptiert 


2.7 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen RheinSchPersV § 15.02 zugelassen PDF/A-Format  
nach § 2.06 tragen, die Bescheinigungen des  
Schiffsführers und der Besatzungsmitglieder,  
die am Bunkervorgang beteiligt sind  


3. Fahrtgebiete 


3.1 die Bescheinigung der zuständigen Behörde ES-TRIN Artikel 23.01 zugelassen PDF-Format  
über Dauer und örtliche Begrenzung der  
Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug  
eingesetzt werden darf  


3.2 auf der Strecke zwischen Basel und ES-TRIN Artikel 28.04 zugelassen PDF-Format  
Mannheim für Fahrzeuge mit einer Länge Nummer 2 Buchstabe c  
über 110 m der Nachweis einer anerkannten  
Klassifikationsgesellschaft über die  
Schwimmfähigkeit, die Trimmlage und die  
Stabilität der getrennten Schiffsteile, der auch  
eine Aussage darüber enthalten muss,  
ab welchem Beladungszustand die  
Schwimmfähigkeit der beiden Teile nicht mehr  
gegeben ist  


4. Navigations- und Informationsgeräte 


4.1 die Bescheinigung über Einbau und Funktion ES-TRIN Artikel 7.06 zugelassen PDF-Format  
der Radaranlage Nummer 1  


ES-TRIN Anlage 5  
Abschnitt III Artikel 9  
und Abschnitt VI  


4.2 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des ES-TRIN Artikel 7.06 zugelassen PDF-Format  
Wendeanzeigers Nummer 1  


ES-TRIN Anlage 5  
Abschnitt III Artikel 9  
und Abschnitt VI  


4.3 die Bescheinigung über Einbau und Funktion ES-TRIN Artikel 7.06 zugelassen PDF-Format  
von Inland AIS Geräten Nummer 3  


ES-TRIN Anlage 5  
Abschnitt IV Artikel 2  
Nummer 9  


Kate -
gorie


Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen  
nach § 1.10 RheinSchPV Rechtsgrundlage


Elektronisch  
lesbare  


Textfassung von  
mitzuführenden  
Urkunden und  


sonstigen  
Unterlagen


Geeignetes  
elektronisches  


Format
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4.4 die Bescheinigung über Einbau und Funktion des ES-TRIN Anlage 5 zugelassen PDF-Format  
Fahrtenschreibers sowie die vorgeschriebenen Abschnitt V Artikel 1  
Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers und 2 Nummer 6  


4.5 die Urkunde(n) „Frequenzzuteilung“ oder zugelassen PDF-Format  
die „Zuteilungsurkunde“  


5. Ausrüstungen 


5.1 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung ES-TRIN Artikel 6.09 zugelassen PDF-Format  
der motorisch betriebenen Steuereinrichtungen Nummer 5  


5.2 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung ES-TRIN Artikel 7.12 zugelassen PDF-Format  
des in der Höhe verstellbaren Steuerhauses Nummer 12  


5.3 die erforderliche Bescheinigung über die Prüfung ES-TRIN Artikel 8.01 zugelassen PDF-Format  
der Schiffsdampfkessel und sonstigen Nummer 2  
Druckbehälter  


5.4 die Kopie des Typgenehmigungsbogens, die ES-TRIN Artikel 9.01 zugelassen PDF-Format  
Anleitung des Motorenherstellers und die Kopie Nummer 3  
des Motorparameterprotokolls  


5.5 die Unterlagen über elektrische Anlagen ES-TRIN Artikel 10.01 zugelassen PDF-Format  
Nummer 2  


5.6 die Bescheinigung für die Drahtseile ES-TRIN Artikel 13.02 zugelassen PDF-Format  
Nummer 3 Buchstabe a  


5.7 die Prüfkennzeichnung der tragbaren Feuerlöscher ES-TRIN Artikel 13.03 zugelassen PDF-Format  
Nummer 5  


5.8 die Prüfbescheinigungen über fest installierte ES-TRIN Artikel 13.04 zugelassen PDF-Format  
Feuerlöschanlagen Nummer 8  


ES-TRIN Artikel 13.05  
Nummer 9  


5.9 die Prüfbescheinigungen und ES-TRIN Artikel 14.12 zugelassen PDF-Format  
Bedienungsanleitung über Krane Nummer 6, 7 und 9  


5.10 die Bescheinigung über die Prüfung der ES-TRIN Artikel 17.13 zugelassen PDF-Format  
Flüssiggasanlagen  


5.11 der erforderliche Typgenehmigungsbogen und ES-TRIN Artikel 18.01 zugelassen PDF-Format  
Wartungsnachweis der Bordkläranlage Nummer 5 und 9  


5.12 bei Fahrzeugen, die das Kennzeichen ES-TRIN Artikel 30.03 zugelassen PDF-Format  
nach § 2.06 tragen, die Bedienungsanleitung Nummer 1 und Anlage 8  
und die Sicherheitsrolle Nummer 1.4.9  


5.13 bei Fahrzeugen, die für die Beförderung und RheinSchPV § 8.10 zugelassen PDF-Format  
Übernachtung von mehr als 12 Fahrgästen  
zugelassen sind, die Sicherheitsrolle  


6. Ladung und Abfälle 


6.1 die nach ADN Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 ADN  
und 8.1.2.3 erforderlichen Urkunden Unterabschnitte 8.1.2.1,  


8.1.2.2 und 8.1.2.3  


6.1.1 das Beförderungspapier ADN, 8.1.2.1 b zugelassen Ausschließlich  
in einem  


Format, das die  
Anforderungen  


des  
Unterabschnitts  


5.4.0.2  
ADN erfüllt,  


in Verbindung  
mit dem  


Leitfaden für  
die Anwendung  


des  
Unterabschnitts  


5.4.0.2  
ADN


Kate -
gorie


Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen  
nach § 1.10 RheinSchPV Rechtsgrundlage


Elektronisch  
lesbare  


Textfassung von  
mitzuführenden  
Urkunden und  


sonstigen  
Unterlagen


Geeignetes  
elektronisches  


Format







 
6.1.2 Europäisches Übereinkommen über die ADN, 8.1.2.1 d zugelassen Jederzeit  


internationale Beförderung von gefährlichen lesbare  
Gütern auf Binnenwasserstraßen mit der elektronische  
beigefügten Verordnung (ADN) Textfassung 


6.1.3 weitere nach Unterabschnitt 8.1.2.1, 8.1.2.2 ADN, 8.1.2.1, a, c und e nicht zugelassen  
und 8.1.2.3 ADN erforderliche Unterlagen bis h und k  


ADN, 8.1.2.2, a, c bis h  
ADN, 8.1.2.3, a, c bis x  


6.2 bei Containerbeförderung die von einer ES-TRIN Artikel 27.01 zugelassen PDF-Format  
Schiffsuntersuchungskommission geprüften Nummer 2 (Beschreibung  
Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, der Unterlagen und  
einschließlich Stauplan oder Ladungsliste für Sichtvermerk der  
den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis Untersuchungs-  
der Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, kommission)  
einen früheren vergleichbaren oder einen ES-TRIN Artikel 28.03  
standardisierten Beladungsfall jeweils Nummer 3 (Ergebnis  
unter Angabe des verwendeten der Berechnung bei  
Berechnungsverfahrens Containerschiffen)  


RheinSchPV § 1.07  
Nummer 5 (Ergebnis  
der Stabilitätsprüfung  
und Stauplan)  


6.3 das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch RheinSchPV § 15.05 nicht zugelassen  
und Anlage 10  
CDNI Anlage 2  
(Anwendungs-  
bestimmung) Teil A  
Artikel 1.01, 2.03 und  
Anhang I  


6.4 der Bezugsnachweis für Gasöl, einschließlich der CDNI Anlage 2 nicht zugelassen  
Quittungen für die Entgelttransaktionen des (Anwendungs-  
SPE-CDNI über einen Zeitraum von mindestens bestimmung) Teil A  
12 Monaten. Liegt der letzte Bezug von Gasöl Artikel 3.04 Nummer 1  
mehr als 12 Monate zurück, so ist mindestens  
der letzte Bezugsnachweis mitzuführen  


6.5 die Entladebescheinigung RheinSchPV § 15.08 zugelassen Lesbare  
Nummer 2 elektronische  
CDNI, Anlage 2 und Fassung mit 
Teil B, Muster des fälschungs-  
Anhangs IV sicherer  


Signatur  
gemäß der  


Verordnung (EU)  
Nr. 910/2014  
oder gemäß  


vergleichbaren  
nationalen  


Vorschriften der  
Schweizerischen  


Eidgenossen-
schaft 


 
Beschluss vom 25.11.2022 (RP (22) 67) 
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Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen  
nach § 1.10 RheinSchPV Rechtsgrundlage
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Textfassung von  
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Unterlagen


Geeignetes  
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